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Regeste

Regeste Über den Anspruch auf Erwerbsersatz bei bloss partieller Beschäftigung des auch
während der Militärdienstzeit entsprechend Entlöhnten (Art. 19 EOG).

Regeste Du droit à l'allocation pour perte de gain en cas d'occupation à temps réduit
rémunérée durant le service militaire également (art. 19 LAPG).

Regesto Del diritto all'indennità per perdita di guadagno in caso d'occupazione parziale
rimunerata anche durante il servizio militare (art. 19 LIPG).

Erwägungen

E. 1
Nach Art. 19 Abs. 2 EOG wird die Erwerbsausfallentschädigung dem Dienstpflichtigen
ausgerichtet, doch kommt sie im Sinne einer Ausnahme von diesem Grundsatz "in dem
Ausmass dem Arbeitgeber zu, als er dem Dienstpflichtigen für die Zeit des Dienstes Lohn
oder Gehalt ausrichtet" (lit. c). Nach dem ursprünglichen Wortlaut des Art. 19 Abs. 2 lit. c
kam die Entschädigung dem Arbeitgeber zu, "soweit" dieser für die Militärdienstzeit Lohn
oder Gehalt ausrichtete (Fassung gemäss EOG vom 25. September 1952, AS 1952, 1027).
Hierzu hatte der Bundesrat in seiner Botschaft vom 23. Oktober 1951 (BBl 1951 III 331)
folgendes ausgeführt: "Ein Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer während des
Militärdienstes einen Betrag ausrichtet, der jenen der Erwerbsausfallentschädigung erreicht
oder übersteigt, kann somit die dem Arbeitnehmer zustehende Entschädigung für sich
beanspruchen." Offensichtlich bestand also schon bei der Schaffung der
Erwerbsersatzordnung die Meinung, dass das betragliche Verhältnis zwischen Lohnzahlung
des Arbeitgebers und der Erwerbsausfallentschädigung BGE 99 V 52 S. 54 entscheidend
sei, mit andern Worten, der Arbeitgeber könne die Entschädigung für sich beanspruchen,
wenn der Lohn frankenmässig grösser sei als der Erwerbsersatz. Als das EOG auf den 1.
Januar 1960 revidiert wurde, verdeutlichte der Gesetzgeber diese Regelung in dem Sinn,
dass er das Wort "soweit" durch den heute geltenden Text "in dem Ausmass" ersetzte (vgl.
AS 1959, 569). Auf Grund dieser Materialien kann es nicht zweifelhaft sein, dass für die
Anwendung des Art. 19 Abs. 2 lit. c EOG ausschliesslich die summenmässige Relation
zwischen der Erwerbsausfallentschädigung und dem vom Arbeitgeber bezahlten Salär
massgebend ist. Die Auffassung des Beschwerdeführers, der Lohn müsse "seinerseits ins
Verhältnis zur Zeit gesetzt werden", geht daher fehl. Es ist unbestritten, dass das Gehalt,
welches der Beschwerdeführer während der Militärdienstperioden vom Bund bezog, die
Erwerbsausfallentschädigung von täglich Fr. 12.- für den Beförderungsdienst bzw. von Fr.
11.10 für den Wiederholungskurs bei weitem überstieg. Der Anspruch auf Erwerbsersatz
steht daher dem Bund zu.

E. 2



An dieser Rechtslage vermag die Tatsache nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer zur
Bundesverwaltung in einem Teilzeitarbeitsverhältnis stand. Denn nach der unter Erwägung
1 dargelegten Konzeption ist es unerheblich, ob dem in Art. 19 Abs. 2 lit. c EOG erwähnten
Lohn oder Gehalt ein Vollzeit-Arbeitsverhältnis oderlediglich ein Teilzeit-Arbeitsverhältnis
zugrunde liegt. Die Richtigkeit dieser Konzeption zu überprüfen, ist nicht Sache des
Richters.

E. 3
Peter Marti begründet seinen Standpunkt ferner damit, dass der Bund dann nicht die ganze
Erwerbsausfallentschädigung für sich beanspruchen könne, wenn er, der Beschwerdeführer,
nicht an seiner Dissertation, sondern noch bei einem andern Arbeitgeber beschäftigt
gewesen wäre und von diesem während der Militärdienstperioden ebenfalls Lohn erhalten
hätte. Richtig an dieser Auffassung ist, dass in einem solchen Fall der Erwerbsersatz auf
den Bund und auf den zweiten Arbeitgeber aufgeteilt werden müsste. Daraus vermag der
Beschwerdeführer aber nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Denn es geht nicht darum, ob -
bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. c EOG - die
Erwerbsausfallentschädigung an einen Arbeitgeber auszuzahlen oder auf mehrere
Arbeitgeber aufzuteilen sei. Vielmehr geht es um die Frage, ob dem Beschwerdeführer
BGE 99 V 52 S. 55 ein Anspruch auf Auszahlung der Entschädigung zusteht oder nicht.
Dies trifft aber, wie bereits dargelegt, eben nicht zu.

E. 4
Schliesslich mag noch die Frage aufgeworfen werden, ob Peter Marti neben der dem Bund
zustehenden Entschädigung allenfalls eine Entschädigung für Nichterwerbstätige im Sinn
des Art. 10 EOG gewährt werden könnte. Dies ist zu verneinen, weildas EOG eine
Kumulation des Erwerbsersatzes für Erwerbstätige (Art. 9) und Nichterwerbstätige nicht
kennt. Dispositiv Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: Die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
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